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Rundschreiben 01/2026 
 
Änderung der VOB/A – 1. Abschnitt - § 3a -; Auswirkungen auf die in Bremen maßgeblichen 
Wertgrenzen 
 
Bezug: Rundschreiben des BMWSB vom 15.12.2025 (Anlage) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im ersten Abschnitt der VOB/A wurden Änderungen im § 3a vorgenommen. Mit Wirkung zum 
01.01.2026 wurden die dortigen Wertgrenzen wie folgt angehoben: 
 

 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb: 150.000 Euro ohne Umsatzsteuer 
 Freihändige Vergaben: 100.000 Euro ohne Umsatzsteuer 

 Direktaufträge: 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer 

 
Da in Bremen aufgrund des Anwendungsbefehls in § 6 Abs. 1 des Bremischen Tariftreue- und 
Vergabegesetzes (TtVG) ab einem Auftragswert von 50.000 Euro die Regelungen der VOB/A anzu-
wenden sind, hat die Anhebung der Wertgrenzen in der VOB/A auch Auswirkungen auf einzelne der 
Wertgrenzen in Bremen. 
 
Für Bremen ergeben sich mithin insgesamt folgende Auswirkungen: 
 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer: 

 Unter 50.000 Euro: Keine Änderungen aufgrund der Neufassung der VOB/A, Verfahren nach 
§ 5 TtVG 

 Über 50.000 Euro bis 100.000 Euro: Freihändige Vergabe 
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 Über 100.000 Euro bis unter 500.000 Euro: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewett-
bewerb 

 Ab 500.000 Euro: Keine Änderungen aufgrund der Neufassung der VOB/A, Regelungen der 
VOB/A maßgeblich 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hazke 
 
 
Anlage: 
 
Rundschreiben des BMWSB zur Änderung der VOB/A vom 15.12.2025 


